
 

 

Beteiligung der Gemeinde an den Personalkosten der Sozialstation 
 

Ab 01.01.1993 erfolgt eine unbefristete Kostenbeteiligung der Gemeinde Büdelsdorf  
an der Sozialstation bis zur Höhe der Personalkosten der Koordinationskraft. 

 

 

(Beschluß des Sozialausschusses vom 13.08.1992) 


